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Nothaushalt der Stadt Bornheim 
Abrechnung der Kreditgenehmigung für das Haushaltsjahr 2010 
In der Angelegenheit geführter Schriftverkehr, zuletzt Mail vom 21.07.2011, sowie 
mit Herrn Cugaly und Herrn Rondholz geführte Telefonate 

Mit Verfügung vom 13.10.2010 wurde zur Finanzierung der Investitionen der vom Rat be
schlossenen Prioritätenliste des Haushaltsjahres 2010 die Genehmigung zur Aufnahme von 
Krediten bis zu einem Höchstbetrag von 1.797.787 EUR erteilt. 

Nach vorheriger Abstimmung haben Sie mit Mail vom 21.07.2011 die abschließende Abrech
nung der Prioritätenliste vorgelegt. Danach erfolgten für die in der Liste 2010 enthaltenen 
Investitionen im vergangenen Haushaltsjahr Auszahlungen in Höhe von 4.045.775 EUR. Wei
terhin wurden Auszahlungsermächtigungen aus der Investitionsliste 2010 in Höhe von 
1.681.394 EUR in das Haushaltsjahr 2011 übertragen. 

Die Berechnung der entstandenen Kreditbedarfe unter Berücksichtigung der angegebenen Ist-
Einzahlungen entnehmen Sie bitte der beigefügten Berechnung. Die vorgenommenen Verän
derungen der Ansätze sowie die neu hinzugefügten Maßnahmen wurden unter Berücksichti
gung der von Ihnen vorgelegten Erläuterungen akzeptiert; in der Summe ergibt sich hieraus 
keine Mehrbelastung. Dennoch bitte ich künftig, eine Erweiterung der Prioritätenliste bzw. 
Ansatzänderungen vorab mit mir abzustimmen. 

Die Berechnung ergibt für die in 2010 erfolgten Auszahlungen der Prioritätenliste nach Abzug 
der eingegangenen Zuwendungen sowie der weiteren Deckungsmittel einen Kreditbedarf von 
284.464 EUR. 
Die im Rahmen der Kreditgenehmigung als Deckungsmittel anerkannten Veräußerungserlöse 
für die Maßnahmen Königstraße, Servatiusweg und Venantiastraße können für die in 2010 
erfolgten Auszahlungen in Höhe von gesamt 6.577 EUR kreditbedarfsmindernd berücksichtigt 
werden. Weitere 359.000 EUR stehen zur Finanzierung der in dieser Höhe vorgenommenen 
Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung. 
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Für die übertragenen Auszahlungsermächtigungen errechnet sich nach Abzug der hierfür aus 
2010 noch zur Verfügung stehenden Deckungsmittel ein maximaler Kreditbedarf von 
1.309.044 EUR; bei Umsetzung der betroffenen Maßnahmen in 2011 könnte die Kreditge
nehmigung 2010 in Folge bis zu dieser Höhe zur Finanzierung der Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden. 

Insgesamt reduziert sich somit die Kreditgenehmigung 2010 auf eine Summe von 1.593.508 
EUR. 


